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S91143/83-PMVD/2018 (2) 11. September 2018 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Cox, Kolleginnen und Kollegen haben am 11. Juli 2018 
unter der Nr. 1435/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Re-
Identifizierbarkeit von Personen aus Datensätzen“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich 
wie folgt: 

Zu 1: 

Nein. 

Zu 2 und 3: 

Die mit der Personal- und Wehrpflichtigenverwaltung im Bundesministerium für Landes-
verteidigung (BMLV) betrauten Stellen arbeiten unter Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen nahezu ausschließlich mit konkreten Personendaten, welche 
selbstverständlich nicht zur Veröffentlichung vorgesehen sind. Da dabei immer konkrete 
Personalmaßnahmen bzw. behördliche Maßnahmen Wehrpflichtige betreffend zu setzen 
sind, geschieht dies weder in anonymisierter, noch in pseudonymisierter Form. Für etwaige 
Statistiken im Rahmen der Personal- und Wehrpflichtigenverwaltung wird aus den 
Informationssystemen meines Ressorts ausschließlich das jeweils benötigte Zahlenmaterial, 
welches durch Dritte nicht rückführbar ist, ausgewertet. Damit liegen als Ergebnis der 
Auswertung auch keine personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 4 Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) mehr vor. Eine Re-Identifikationsgefahr durch Dritte besteht daher 
nicht. Die Frage nach Maßnahmen zur Verhinderung der Re-Identifizierbarkeit im Bereich 
der Privatwirtschaft betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts. 

Zu 4: 

In meinem Ressort wird die DSGVO strikt eingehalten. Im Zuge ihrer Einführung gab und 
gibt es auch Schulungen. 
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Zu 5: 

Für den Fall, dass das Bundesministerium für Landesverteidigung Daten veröffentlicht, 
werden alle gesetzlichen Normen eingehalten. 

Zu 6: 

Auch im Bundesministerium für Landesverteidigung gilt der Grundsatz, dass die DSGVO 
und das Datenschutzgesetz (DSG) strikt einzuhalten sind, insbesondere wenn personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, welche das Potential haben, die Privatsphäre einer 
Person zu gefährden. Eine Abkehr von den rechtlichen Rahmenbedingungen wäre nicht im 
Sinne der DSG-Leitlinien meines Ressorts. Mit Art. 4 Z 5 DSGVO und dem DSG existiert 
ein ausreichender Regelungskatalog, der die Pseudonymisierung von Daten in entsprechen-
der Form vorschreibt und jegliches Zuwiderhandeln unter Strafe stellt. Aus diesen Gründen 
besteht keine Notwendigkeit, der Bundesregierung ein Gesetz der in der Anfrage genannten 
Art vorzuschlagen. 

Zu 7 und 8: 

Zu diesen Fragen verweise ich auf die Antwort des Bundesministers für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz auf die parlamentarische Anfrage Nr. 1432/J. 

Mario KUNASEK 
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